
Das Finanzdezernat der Stadt Müllheim i. M. informiert:  
Systemumstellung des Veranlagungsprogramms –  
keine Veranlagung möglich ab Mitte November 

 

Aufgrund einer Systemumstellung des Veranlagungssystems durch unseren kommunalen IT-
Dienstleister ist die Rechnungsstellung/Fakturierung von Mitte November 2025 bis voraussichtlich 
Ende Februar 2026 nicht möglich. Dies bedeutet, dass in dieser Zeit keine Veranlagungen der 
Rechnungsstellung/Fakturierung getätigt werden können, aus welcher ein Steuerbescheid, 
Gebührenbescheid oder eine Rechnung hervorgeht. 

Diese Umstellung betrifft sowohl die Stadt Müllheim i. M. als auch den 
Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler.  

Rechnungsstellungen mit regelmäßigem Abrechnungsrhythmus, wie zum Beispiel monatliche 
Gebühren, sind weiterhin zu den üblichen Fälligkeiten zu leisten. Zum Jahreswechsel ist es jedoch 
seitens unseres IT-Dienstleisters nicht immer möglich, die Fälligkeit 01.01.2026 zu erreichen, 
wodurch evtl. abweichende Fälligkeiten entstehen. Diese entnehmen Sie bitte Ihrem Bescheid oder 
Ihrem Kontoauszug, sollten Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben.  

Sollten durch die verspätete Verarbeitung der Veranlagungen Gutschriften für Sie entstehen, 
werden diese nach der Umstellung selbstverständlich erstattet. Rückwirkende Veranlagungen 
werden nachgefordert, mit der Stadtkasse kann eine Ratenzahlung vereinbart werden.  

Wir danken für Ihr Verständnis.   
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